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RS OGH 1931/10/16 4Ob510/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1931

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Die Bezeichnung synthetischer Saphire als weiße Saphire ist eine unwahre Angabe über die Bescha5enheit des

Kaufgegenstandes, die geeignet ist, den Anschein eines besonders günstigen Angebotes zu erwecken.
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